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Vierteljährliche Schulden der
ausgegliederten staatlichen
Hochschulen und Berufsakademien

Ansprechpartner/-in für Rückfragen (freiwillige Angabe)

Name:

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit

Telefon oder E-Mail:

Bitte beachten Sie bei der Beant-
wortung der Fragen die Erläute-
rungen zu (1) bis (17) in der se-
paraten Unterlage.

Falls Anschrift oder Firmierung nicht mehr zutreffen, bitte   korrigieren.

      /
Berichtszeitraum Berichtsstellennummer

Kassenkredite
(ohne Cash-Pooling im öffentlichen Bereich)                                              (1) Code Stand

in vollen Euro

Öffentlicher
Bereich

beim Bund                                                                          (2) P1009

bei Ländern                                                                        (3) P1019

bei Gemeinden/Gemeindeverbänden                                (4) P1029

bei Zweckverbänden und dergleichen                               (5) P1039

bei der Sozialversicherung                                                (6) P1049

bei verbundenen Unternehmen,
Beteiligungen und Sondervermögen                                 (7) P1059

bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (8) P1069

Nicht-
öffentlicher

Bereich

bei Kreditinstituten                                                             (9) P1129

beim sonstigen inländischen Bereich (10) P1099

beim sonstigen ausländischen Bereich (11) P1139

darunter: Cash-Pool-Führer (CF): für Cash-Pool-Einheiten
aufgenommene Kassenkredite                                         (12) P1609
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Summe (Kassenkredite inkl. von Cash-Pool-Einheiten für eigenen
Liquiditätsbedarf entnommene Mittel) P1999

Cash-Pooling im öffentlichen Bereich  (13) Code Stand
in vollen Euro

Cash-Pool-Führer (CF): Verbindlichkeiten gegenüber
zuführende Einheiten                                                                                 (14) P1689

Öffentlicher
Bereich

beim Bund                                                                          (2) P1619

bei Ländern                                                                        (3) P1629

bei Gemeinden/Gemeindeverbänden                                (4) P1639

bei Zweckverbänden und dergleichen                               (5) P1649

bei der Sozialversicherung (6) P1659

bei verbundenen Unternehmen,
Beteiligungen und Sondervermögen (7) P1669

bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (8) P1679

Cash-Pool-Einheit (CE): für eigenen Liquiditätsbedarf
entnommene Mittel                                                                                    (15) P1789

Öffentlicher
Bereich

beim Bund                                                                          (2) P1719

bei Ländern                                                                        (3) P1729

bei Gemeinden/Gemeindeverbänden                                (4) P1739

bei Zweckverbänden und dergleichen                               (5) P1749

bei der Sozialversicherung (6) P1759

bei verbundenen Unternehmen,
Beteiligungen und Sondervermögen (7) P1769

bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (8) P1779

Wertpapierschulden                                                                                 (16) Code Stand
in vollen Euro

Summe P2999
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Bemerkungen
Zur Vermeidung von Rückfragen bitten wir Sie, hier auf besondere Ereignisse und Umstände hinzuweisen, aus denen auffäl-
lige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr oder außergewöhnliche Verhältnisse erklärt werden können, insbesondere im
Fall von Ein- beziehungsweise Ausgliederungen.

Kredite  (17) Code
Stand

in vollen Euro

Öffentlicher
Bereich

beim Bund                                                                          (2) P3609

bei Ländern                                                                        (3) P3619

bei Gemeinden/Gemeindeverbänden                                (4) P3629

bei Zweckverbänden und dergleichen                               (5) P3639

bei der Sozialversicherung (6) P3649

bei verbundenen Unternehmen,
Beteiligungen und Sondervermögen (7) P3659

bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (8) P3669

Öffentlicher
Bereich

bei Kreditinstituten                                                              (9) P3679

beim sonstigen öffentlichen Bereich                                 (10) P3689

beim sonstigen öffentlichen Bereich                                 (11) P3699

Summe P3999



VJSHS Seite 4

wissen.nutzen.

Vierteljährliche Schulden der
ausgegliederten staatlichen
Hochschulen und Berufsakademien

Beachten Sie folgende Hinweise:

Erhebungseinheiten

Der Bund und die Bundesländer einschließlich der Stadtstaa-
ten Hamburg, Bremen, Berlin.

Die Zuordnung der Kredite sowie der Kassenkredite nach
Schuldarten erfolgt nach dem Gläubigerprinzip; maßgebend
ist der in der Schuldurkunde bezeichnete Gläubiger bezie-
hungsweise bei Abtretungen der neue Gläubiger. Werden die
Mittel vollständig aus dem Haushalt der Körperschaften finan-
ziert, aber von Kreditinstituten nur ausgezahlt, sind diese ab-
weichend vom Gläubigerprinzip den öffentlichen Körperschaf-
ten zuzuordnen. Bei Unklarheiten bitten wir um Rückfrage
beim Mittelgeber (Förderbank).

Wird von den öffentlichen Haushalten nur die Zinsdifferenz
zum Marktzins finanziert, erfolgt der Nachweis bei der auszah-
lenden Stelle. Bei allen Schulden, für die Wertpapiere (Geld-
markt- und Kapitalmarktpapiere) ausgegeben wurden, entfällt
die Aufteilung nach Gläubigern.

Maßgeblich für die Erfassung ist der Zeitpunkt des Mittelzu-
flusses und nicht die Mittelbereitstellung durch den Kredit-
markt (Vertragsabschluss, Emission).

Erfasst wird der Nennbetrag der Schulden ohne Abzug eines
Disagios nach Schuldarten und ihren vertraglich festgelegten
Laufzeiten (Ursprungslaufzeiten).

Generell gilt das Bruttoprinzip: Eine Verrechnung beziehungs-
weise Saldierung (auch mit dem Finanzvermögen) ist nicht zu-
lässig.

Tilgungsbeträge, die zwar fällig, aber bis zum Stichtag noch
nicht zurückgezahlt beziehungsweise einem internen Til-
gungsfonds zugeführt wurden, dürfen von den Schuldbeträgen
nicht abgesetzt werden. Tilgungsbeträge, die zugunsten der
Gläubiger auf ein Sperr- oder Sonderkonto eines Kredit-

instituts eingezahlt und damit dem Zugriff des Schuldners ent-
zogen werden, sind dagegen vom Schuldbetrag abzusetzen.

Die Verbindlichkeiten in Fremdwährung sind zu dem Kurs in
Euro umzurechnen, der für die Rückzahlung vereinbart bezie-
hungsweise der im Rahmen von Kurssicherungsgeschäften ab-
gesichert wurde. Wenn keine Kurssicherungsvereinbarungen
getroffen wurden, ist der jeweilige von der Europäischen Zent-
ralbank (EZB) zum Quartalsende unter https://www.ecb.eu-
ropa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_refe-
rence_exchange_rates/html/index.en.html veröffentlichte Re-
ferenzkurs maßgeblich.

Nicht als Schulden nachzuweisen:

– Eigenbestände von Wertpapieren
– Innere Darlehen (Inanspruchnahme von Mitteln, die für

einen anderen Zweck vorgesehen waren)
– Gelder, die von Dritten hinterlegt sind (z. B. Kautionen)
– Von Dritten erhaltene Beträge, für die keine Verpflichtung

zur Rückzahlung entstanden ist

Negative Werte sind nicht zulässig.

Sonstige (übrige) Verbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen und erhaltene Anzahlungen wer-
den nicht erhoben.

VJSHS
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Erläuterungen zum Fragebogen

(1) Kassenkredite (ohne Cash-Pooling im öffentlichen Be-
reich)

Unter Kassenkredite/Kassenverstärkungskredite werden
die in der Regel kurzfristigen Verbindlichkeiten erfasst, die
zur Überbrückung vorübergehender Kassenanspannungen
verwendet werden. Sie dienen nicht der Ausgabendeckung
(keine investiven Zwecke), sondern der Aufrechterhaltung
einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft beziehungs-
weise der Liquiditätssicherung. Zur Vorfinanzierung von
Vorhaben auf spätere langfristige Darlehen aufgenommene
Zwischenkredite sind als Schulden bei den jeweiligen Kre-
ditarten auszuweisen. Kontokorrentkredite sowie empfan-
gene Barsicherheiten aus Derivatgeschäften (Cash Collate-
rals) sind hier einzubeziehen.

Schuldscheindarlehen für Liquiditätszwecke sind hier ein-
zutragen, dagegen Schuldscheindarlehen für Investitions-
zwecke unter den Krediten (siehe 19).

Wertpapierschulden sind unter „Geldmarktpapiere“ (siehe
17) oder „Kapitalmarktpapiere“ (siehe 18) zu erfassen.

Gestellte Sicherheiten in Form von Wertpapieren (ohne Bar-
mittelfluss) werden nicht erfasst.

Eine Saldierung mit positiven Kontoständen (Guthaben) ist
nicht zulässig.

(2) Bund

Kernhaushalt des Bundes. Sondervermögen des Bundes
sind unter „Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen“ (siehe 7) beziehungsweise „Sonstige öf-
fentliche Sonderrechnungen“ (siehe 8) zuzuordnen.

(3) Länder

Kernhaushalte der Länder einschließlich Stadtstaaten.
Sondervermögen der Länder sind unter „Verbundene Un-
ternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen“ (siehe 7)
beziehungsweise „Sonstige öffentliche Sonderrechnun-
gen“ (siehe 8) zuzuordnen.

(4) Gemeinden/Gemeindeverbände

Gemeinden (kreisfreie Städte, kreisangehörige Gemein-
den), Gemeindeverbände (Ämter/Amtsverwaltungen, Samt-
gemeinden, Verbandsgemeinden, Landkreise), Bezirksver-
bände (Bezirke, Landeswohlfahrtsverbände, Landschafts-
verbände).

(5) Zweckverbände und dergleichen

Verbände und sonstige Organisationen in öffentlich-rechtli-
cher Form, die kommunale Aufgaben erfüllen und mindes-
tens eine Gemeinde oder einen Gemeindeverband zum Mit-
glied haben.

Hierzu gehören

– Zweckverbände nach den Zweckverbandsgesetzen
(ausgenommen Sparkassenverbände)

– Sondergesetzliche Verbände (z. B. Schulverbände ge-
mäß den Schulgesetzen der Länder)

– Nachbarschaftsverbände
– Wasserwirtschaftliche Verbände, Bodenverbände
– Regionalverbände
– Regionale Planungsverbände
– Planungsverbände nach dem Bundesbaugesetz
– Gemeindeverwaltungsverbände
– Wasserversorgungs-/ Abwasserbeseitigungsverbände
– Verwaltungsgemeinschaften in Bayern
– Grenzüberschreitende Zweckverbände mit Sitz in

Deutschland
– Sonstige Verbände und Organisationen mit kommuna-

ler Aufgabenerfüllung

(6) Sozialversicherung

Träger der gesetzlichen:

– Krankenversicherung
– Pflegeversicherung
– Unfallversicherung
– Rentenversicherung
– Arbeitslosenversicherung (Bundesagentur für Arbeit)

sowie

– Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und
Gartenbau

– Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

Kommunale Versorgungskassen und -verbände sowie Trä-
ger der öffentlichen Zusatzversorgung sind unter „Sonstige
öffentlichen Sonderrechnungen“ (siehe 8) zuzuordnen.

(7) Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Son-
dervermögen

Zahlungsbeziehungen mit öffentlichen Fonds, Einrichtun-
gen und Unternehmen mit Sonderrechnung oder in recht-
lich selbstständiger Form, bei denen die Berichtseinheit
selber Mitglied, Träger oder unmittelbarer beziehungs-
weise mittelbarer Anteilseigner ist und insgesamt mehr als
50 % der Anteile beziehungsweise der Stimmrechte be-
sitzt.

Öffentliche Unternehmen im Sinne dieser Abgrenzung:

– Eigene Betriebe
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– Sondervermögen mit unternehmerischer Aufgaben-
stellung und eigener Wirtschafts- und Rechnungsfüh-
rung

– Unternehmen in der Rechtsform des öffentlichen
Rechts

– Unternehmen des privaten Rechts (z. B. AG, GmbH),
wenn sie öffentlich bestimmt sind, d. h. wenn die ei-
gene Körperschaft überwiegend, d. h. mit mehr als 50
v. H. am Nennkapital (Grund- oder Stammkapital) un-
mittelbar oder mittelbar (z. B. über eine Holding), be-
teiligt ist

Öffentliche Einrichtungen im Sinne dieser Abgrenzung:

– Juristische Personen des öffentlichen Rechts, die
keine Unternehmen sind

– Juristische Personen des privaten Rechts ohne unter-
nehmerische Aufgabenstellung, wenn sie öffentlich
bestimmt sind, d. h. wenn die eigene Körperschaft
überwiegend, d. h. mit mehr als 50 v. H. am Nennkapi-
tal (Grund- oder Stammkapital) unmittelbar oder mit-
telbar (z. B. über eine Holding), beteiligt ist

– Juristische Personen des privaten Rechts in den For-
men von Stiftungen und Vereinen sowie Gesellschaf-
ten des privaten Rechts, bei denen die eigene Körper-
schaft auf Grund der Satzung o. Ä. beherrschenden
Einfluss ausübt

Dazu zählen auch Versorgungsfonds/Versorgungsrückla-
gen.

Nicht dazu zählen Sparkassen und Landesbanken, Einhei-
ten, bei denen die Kommune 50 % oder weniger an Antei-
len beziehungsweise Stimmrechten besitzt sowie Unter-
nehmensbestandteile mit Sitz im Ausland (ausländische
Tochtergesellschaften).

(8) Sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Zahlungsbeziehungen mit Sondervermögen des Bundes
und der Länder, mit öffentlichen Fonds, Einrichtungen und
Unternehmen mit Sondervermögen/-rechnung oder in
rechtlich selbstständiger Form, bei denen andere öffentli-
che Körperschaften (Bund, Länder, Gemeinden/Gemeinde-
verbände) oder die Sozialversicherung Mitglied, Träger o-
der unmittelbare beziehungsweise mittelbare Anteilseigner
sind und diese insgesamt mehr als 50 % der Anteile bezie-
hungsweise der Stimmrechte besitzen.

Öffentliche Unternehmen im Sinne dieser Abgrenzung:

– Betriebe des Bundes und der Länder im Sinne des
§ 26 BHO/LHO

– Sondervermögen mit unternehmerischer Aufgaben-
stellung und eigener Wirtschafts- und Rechnungsfüh-
rung

– Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Per-
son des öffentlichen Rechts

– Unternehmen des privaten Rechts (z. B. AG, GmbH),
wenn Bund, Länder, Gemeinden/Gemeindeverbände
und Sozialversicherung überwiegend, d. h. mit mehr

als 50 v. H. am Nennkapital (Grund- oder Stammkapi-
tal) unmittelbar oder mittelbar (z. B. über eine Hol-
ding) beteiligt sind

Öffentliche Einrichtungen im Sinne dieser Abgrenzung:

– Juristische Personen des öffentlichen Rechts, die
keine Unternehmen sind

– Juristische Personen des privaten Rechts ohne unter-
nehmerische Aufgabenstellung, wenn Bund, Länder,
Gemeinden/Gemeindeverbände und Sozialversiche-
rung überwiegend, d. h. mit mehr als 50 v. H. am
Nennkapital (Grund- und Stammkapital) unmittelbar
oder mittelbar (z. B. über eine Holding) beteiligt sind

– Juristische Personen des privaten Rechts in der Form
von Stiftungen und Vereinen sowie Gesellschaften des
privaten Rechts, bei denen die öffentliche Hand auf
Grund der Satzung o. Ä. beherrschenden Einfluss aus-
übt

Dazu zählen auch kommunale Versorgungskassen und
-verbände.

Nicht dazu zählen Einheiten, bei denen öffentliche Körper-
schaften oder die Sozialversicherung 50 % oder weniger an
Anteilen beziehungsweise Stimmrechten besitzen sowie
Sparkassen, Landesbanken, Wirtschafts- und Berufsvertre-
tungen und Kirchen.

(9) Kreditinstitute

Kreditinstitute sind alle Institutionen im In- und Ausland,
die finanzielle Mittlertätigkeiten ausüben und deren Ge-
schäftstätigkeit darin besteht, Einlagen u. Ä. von juristi-
schen und natürlichen Personen aufzunehmen, Kredite zu
gewähren oder in Wertpapiere zu investieren.

Zu den Kreditinstituten zählen insbesondere:

– Sparkassen, Landesbanken
– Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
– Banken mit Sonderaufgaben (z. B. LfA Förderbank Bay-

ern, NRW.BANK, Investitionsbank Schleswig-Holstein,
Sächsische Aufbaubank – Förderbank –)

– Geschäftsbanken, Universalbanken
– Genossenschaftsbanken, Kreditgenossenschaften
– Spezialbanken (z. B. Merchant Banks, Emissionshäu-

ser, Privatbanken)
– Bausparkassen

Nicht zu den Kreditinstituten zählen Börsen sowie sonstige
Finanzintermediäre.

Eine Liste aller Kreditinstitute finden Sie auf der Internet-
seite der Europäischen Zentralbank unter
https://www.ecb.europa.eu/stats/money/mfi/gene-
ral/html/daily_list-MID.en.html.

(10) Sonstiger inländischer Bereich

https://www.ecb.europa.eu/stats/money/mfi/general/html/daily_list-MID.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/money/mfi/general/html/daily_list-MID.en.html
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Alle inländischen Unternehmen, die nicht öffentliche Unter-
nehmen oder Kreditinstitute sind.

Dazu zählen auch:

– Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
– Rechtsfähige Vereine, Stiftungen
– Nichtrechtsfähige Vereine, sonstige nichtrechtsfähige

Personengemeinschaften

Eigene Beteiligungen, Beteiligungen anderer Gebietskör-
perschaften und/oder Beteiligungen der Sozialversiche-
rung deren Anteile beziehungsweise Stimmrechte 50 % o-
der weniger betragen sind hier auch einzubeziehen.

Natürliche und juristische Personen, die den bisher be-
nannten Bereichen nicht zugeordnet wurden, insbesondere
Organisationen ohne Erwerbscharakter (einschließlich de-
ren Anstalten und Einrichtungen) in öffentlich-rechtlicher
(Körperschaften, Anstalten, Stiftungen des öffentlichen
Rechts) oder privatrechtlicher (eingetragene Vereine, pri-
vatrechtliche Stiftungen, BGB-Gesellschaften) Rechtsform,
soweit diese nicht als Unternehmen oder Teil eines Unter-
nehmens zu betrachten sind.

Hierzu gehören:

– Kirchen, Orden, religiöse und weltanschauliche Verei-
nigungen

– Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege
– Organisationen in den Bereichen Erziehung, Wissen-

schaft und Kultur, Sport- und Jugendpflege
– Arbeitgeberverbände, Berufsorganisationen
– Wirtschaftsverbände und öffentlich-rechtliche Wirt-

schafts- und Berufsvertretungen
– Gewerkschaften
– Politische Parteien

(11) Sonstiger ausländischer Bereich

Natürliche und juristische Personen des Auslandes, soweit
sie nicht zu den Kreditinstituten zählen, sind unter ande-
rem auch:

– Europäische Gemeinden
– Internationale Organisationen, Einrichtungen der Euro-

päischen Union
– Unternehmensbestandteile mit Sitz im Ausland (aus-

ländische Tochtergesellschaften)

(12) Cash-Pool-Führer (CF): für Cash-Pool-Einheiten aufge-
nommene Kassenkredite

Es sind vom Cash-Pool-Führer (CF) Eintragungen vorzuneh-
men, wenn von diesem bei negativem Zahlungsmittelbe-
stand des Cash-Pools Gelder beim nicht-öffentlichen Be-
reich aufgenommen werden (müssen).

Weitere Informationen sind dem beigefügten Merkblatt
„Cash-Pooling“ zu entnehmen.

(13) Cash-Pooling im öffentlichen Bereich

Unter Cash-Pooling sind Liquiditätsverbände zu verstehen,
bei denen Einheiten im Rahmen eines gemeinsamen Fi-
nanzmanagements liquide Mittel zusammenführen, sodass
alle teilnehmenden Einheiten bei Bedarf darauf zurückgrei-
fen können. Durch Cash-Pooling können „externe“ Kassen-
kreditaufnahmen (z. B. bei einem Kreditinstitut) vermieden
oder überschüssige Gelder gemeinsam angelegt werden.

Für Cash-Pools gilt regelmäßig:

- Ein Cash-Pool-Führer verwaltet den Cash-Pool
dauerhaft

- Teilnehmerkreis am Cash-Pool besteht in der Re-
gel aus Einheiten des öffentlichen Rechts

- Längerfristig angelegtes gemeinsames Finanzma-
nagement (keine einmaligen Sachverhalte), gege-
benenfalls mit spezieller Vereinbarung

- Ein positiver beziehungsweise negativer Saldo ei-
ner Cash-Pool-Einheit entspricht der Forderung
beziehungsweise der Verbindlichkeit der Einheit
gegenüber dem Cash-Pool (ähnlich einem Bank-
konto beziehungsweise Dispo-Kredit). Der Cash-
Pool-Führer meldet spiegelbildlich Forderungen
beziehungsweise Verbindlichkeiten gegenüber
der Cash-Pool-Einheit

- Der eingezahlte Überschuss einer Einheit kann
zeitweise von anderen Einheiten inklusive dem
Cash-Pool-Führer selbst genutzt werden

Nicht zu Cash-Pooling zählt:

- Gemeinsame Verwaltung von Sichteinlagen, ohne
die Möglichkeit auf die Liquidität anderer zurück-
zugreifen

- Treuhänderisch verwaltete Mittel
- Weitergeleitete Darlehen
- Kassenkredite/Ausleihungen, denen kein überge-

ordneter Cash-Pool zugrunde liegt

Ausleihungen im Rahmen von Cash-Pooling sind entspre-
chend in der Statistik über Finanzielle Transaktionen aus-
zuweisen.

Für die beiden nächsten Erläuterungen (14 und 15) gilt:
Der Cash-Pool-Führer (CF) muss in seinen statistischen
Meldungen zwei Perspektiven berücksichtigen: Einerseits
ist er eine am Cash-Pool teilnehmende Einheit (CE), die –
wie alle anderen auch – Überschüsse einzahlen und Liqui-
ditätsbedarf über den Cash-Pool decken kann. Anderer-
seits gibt er die Meldung für den Cash-Pool als Gegenpartei
aller Cash-Pool-Einheiten (einschließlich sich selbst) ab.

(14) Cash-Pool-Führer (CF): Verbindlichkeiten gegenüber
zuführenden Einheiten

Führen Cash-Pool-Einheiten (CE) dem Cash-Pool liquide
Mittel zu, dann weist der Cash-Pool-Führer (CF) die Verbind-
lichkeiten gegenüber diesen Einheiten aus.
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(15) Cash-Pool-Einheit (CE): für eigenen Liquiditätsbedarf
entnommene Mittel

Die Cash-Pool-Einheiten (CE) weisen diejenigen Gelder aus,
die diese für den eigenen Liquiditätsbedarf aus dem Cash-
Pooling entnommen haben. Entnimmt der Cash-Pool-Führer
(CF) dem Cash-Pool für sich selber liquide Mittel, ist er in
diesem Sachverhalt ebenfalls eine Cash-Pool-Einheit (CE)
und hat diese Entnahme hier auszuweisen.

Weitere Informationen sind dem beigefügten Merkblatt
„Cash-Pooling“ zu entnehmen.

(16) Wertpapierschulden

Hierzu zählen:

– Geldmarktpapiere
– Kapitalmarktpapiere

Beim Rückkauf eines Wertpapiers und anschließendem
Wiederverkauf ergibt sich eine neue Ursprungslaufzeit.
Maßgeblich ist dann die Laufzeit vom Wiederverkaufszeit-
punkt bis Endfälligkeit.

(17) Kredite

Kredite entstehen, wenn Gläubiger Mittel an Schuldner ent-
weder direkt oder unter Zwischenschaltung eines Vermitt-
lers gewähren und die entweder in einem nicht begebbaren
(übertragbaren) Titel oder gar nicht verbrieft sind. Kredite
weisen im Allgemeinen folgende Merkmale auf:

– Die Bedingungen eines Kredites werden zwischen dem
Kreditnehmer und dem Kreditgeber direkt oder unter
Zwischenschaltung eines Vermittlers ausgehandelt

– Ein Kredit ist eine unbedingte Verbindlichkeit gegen-
über dem Gläubiger, die bei Fälligkeit zurückgezahlt
werden muss

Zu den Krediten zählen auch Schuldscheindarlehen für In-
vestitionszwecke.

Die Kredite (ohne Kassenkredite) sind in der Höhe der Rest-
schuld nach Ursprungslaufzeiten anzugeben. Auch unver-
zinsliche Kredite sind hier zu erfassen.


